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Zitat von Rekop

In der NVo von bw finde ich dazu nichts, auch im Schulgesetz ist mir der Paragraph
nicht begegnet.
Ich habe nur die Befürchtung, dass dieser Fall zukünftig wieder passiert und ich keine
Lust habe mit einem reinen Gewissen ständig doppelte Arbeit zu verrichten.
Ist das Einbeziehen des Personalrats sinnvoll?
Schreiben werde ich sie lassen und mit Paragraphen werde ich nicht kommen.
Erschreckend ist wie man für ernstgemeinte, kompetente, gerechte und
verantwortungsvolle Arbeit so "bestraft" werden kann/soll...

Begründen lassen von deiner SL, warum die Notenbildungsverordnung keinen Bestand hat.
Wenn es keine Begründung gibt: Remonstrieren, da klarer Verstoß gegen das Schulgesetz
vorliegt und von dir verlangt wird.
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